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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.2001

Norm

ABGB §1168

ABGB §1168a

Rechtssatz

Da die gesetzlichen Regelungen über die Gefahrtragung beim Werkvertrag ("Sphärentheorie") grundsätzlich nicht auf

zwingendem Recht beruhen, ist es den Vertragsparteien nicht verboten, andere Regelungen zu tre7en; den Parteien

steht es grundsätzlich frei, die gesetzliche Gefahrtragung abzubedingen; die Parteien können also vereinbaren, dass

der Werkunternehmer auch dann, wenn die Vereitlung des Werks aus der Sphäre des Bestellers kommt, keinen

(zusätzlichen) Entgeltanspruch haben soll.
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